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Beilage zu Nr . 21 r der Karlsruher Zeitung .
Donnerstag , LS . September L8SS .

Frankreich .
Paris , 12 . Sept . (Köln . Ztg .) Der Artikel der „ Opinion

Nat .
"

, welcher in den Hofkreisen , die der Kaiserin zuge -
than sind , nicht wenig Aergerniß erregt hat , und der die Haupt¬
ursache ist , daß man den Kaiser seit zwei Tagen spazieren führt ,
bestimmt heute den „Public "

zu einer längeren Antwort . Das
Mannte Blatt ist bekanntlich das Organ des der Kaiserin mit
L.eib und Seele ergebenen Rouher , und sein Artikel , der Helles
Licht auf die Lage der Dinge wirft , verdient daher , in seinen
Hauptpunkten mitgetheilt zu werden .

Worauf e« ankommt — sagt das Rouher ' sche Blatt — ist zu wissen ,
welchen Eindruck diese Herausforderung ( in der bekannten Rede des

Prinzen Napoleon ), die Gesetze zu vergessen , das Recht und den An¬
stand zu verachten , gemacht habe . In dieser Hinsicht sind wir voll¬
ständig befriedigt . Die Aufnahme war eine kalte , der Eindruck ein
trauriger . In Frankreich gibt es selbst in den Tagen der g"oßen Krisen
immer genug Adel und Loyalität , welche von den politischen Leiden¬

schaftenoder dem persönlichen Ehrgeize unberührt bleiben . Dank diesen
Gefühlen wird der von der „ Opinion Nat .

" eröffnete Feldzug laut ge¬
tadelt . Die blasse und skandalöse Kopie von 1830 , welche man der

jetzigen Generation als Beispiel vorführt , erregt keinen Unwillen ,
sondern nur Heiterkeit . Es ist traurig , daß man in der Zeit , in
welcher wir leben , solche Fragen zur Tagesfrage macht . Der öffent¬
liche Geist ist entrüstet , zu sehen , baß die Vertrauten eines Prinzen
dem Volkswunsche die verzweifelten Versuche einer niederschmetternden
llnpopularität anbieten . Aber es gibt im politischen Leben der starken
Völker Erschütterungen , welche nicht entmuthigen . Man kann heute
Alles in Frankreich anhören , und nichts wird den ehrenhaften Wider¬

stand und die aufrichtige Ergebenheit erschüttern . Der volksthümliche
Ruf ist heute : „Die Regentschaft der Verfassung gemäß . " Und wenn
der Tag kommen wird , wo dieser Ruf als eine Manifestation des
Volkswillens ertönt , so werden die lächerlichen Beschwörungen der

„Opinion Nationale " ihn nicht abschwächen . Es ist genug , daß
eine Generation von 1830 den Raub der Krone gesehen hat . Die

gegenwärtige Generation wird nicht den Fehler der 221 der Julikam¬
mer , noch das Verbrechen des Abends vom 2 . Aug . zu Neuilly be¬

gehen . Das allgemeine Stimmrecht wird das Palais Royal von einer

neuen Schmach reiten .
" So der „ Public "

, dessen Artikel zur Ge¬

nüge darthut , von welchem Verdruß man in den Hofkreisen gegen den

Prinzen Napoleon erfüllt ist. Der Prinz scheint sich übrigens dem¬
selben dadurch entzogen zu haben , daß er sich auf seine Dacht begab ,
um angeblich an den Küsten Frankreichs zu kreuzen .

Der Kaiser hat gestern weder eine Fahrt nach Paris , noch
im Park von Villeneuve l 'Etang gemacht . Die Kaiserin fuhr
dort allein spazieren . Heute ist der Kaiser ebenfalls in seinen
Appartements geblieben . Die Aerzte haben dem Kaiser einen
jeden Ausgang untersagt , da das Wetter zu ungünstig ist .
Wir haben nämlich seit gestern Abend starken Sturm , der auch
an den französischen Küsten furchtbar gehaust hat . In Paris
wurden viele Schornsteine herabgerissen und die Straßen sind
mit einer Unmasse von Ziegelsteinen bedeckt. Wie die offiziösen
Berichte aus St . Cloud melden , so wohnte der Kaiser heute
aber doch der Messe in der Schloßkapelle an und ertheilte dann

mehreren Personen Audienzen . Nach dem „ Public
"

nahm er
auch einen thätigen Antheil an den Debatten des gestrigen
Ministerraths .

Badische Chronik .

. . Vom 11 . Kongreß deutscher Volkswirthe .
( Schluß .)

Mit eigentlichen Streitfragen der Doktrin hat der Kongreß deutscher
Volkswirthe sich bisher nur selten befaßt . Die meisten seiner wirksam

gewordenen Beschlüsse beruhen auf Ucbereinstimmung der Meinungen
über die eigentliche Doktrin und betreffen nur Formen der praktischen

Anwendung der letzteren . Unter Ziffer » I der diesjährigen Tages¬
ordnung — Prinzipien für die Ausnahme von Staatsanleihen —

finden die Leser eine solche Streitfrage . Wenigstens glaubte der Re¬

ferent seine Aufgabe in der Eröncrung des eigentlich strittigen Punk¬
tes in der Theorie der Staatsanleihen suchen , sich lediglich mit der

Feststellung der Berechtigungsgrenzen der Staalskreditbenutzung be¬

schäftigen zu sollen . Er mußte zu dem Ende die bis jetzt entwickelten

Theorien Revüe pafsircn lassen , suchte ihre Nichtstichhaltigkeit nachzu¬

weisen , und stellte dann eine neue Theorie auf , welche wenigstens von
dem zufällig anwesenden Vertreter der bis jetzt herrschend gewesenen

Richtung ( Prof . Dietzel — Marburg ) mit Erfolg nicht angefochten « er¬
den konnte , und auch in der Versammlung vielfach großen Beifall

fand . ES würde mich zu weit führen , die ganze Argumentation hier

zu wiederholen . Jedenfalls wird man dem Referenten beistimmen
'

müssen , daß die herrschende Prinziplosigkeit in der Staatskreditbenu¬

tzung für unsere ganze Kulturcniwickelung nicht anders als übel auS -

gehen kann , und daß es eine der dringlichsten Aufgaben der Wissen¬

schaft ist . der Praxis jene Schranken bestimmt und sicher vorzuzeich -

nen . Gegen des Referenten , aus seinen Resolutionen ersichtliche, und ,
wie mich bedünkt , einleuchtend motivirte Theorie , die allerdings die

Benutzung des SlaalSkrediies zu eigentlichen Staalsausgaben ( von

einer einzigen Ausnahme abgesehen ) völlig verwirft , kann jedenfalls

nicht geltend gemacht werden , daß sie praktisch unverwerihbar sei. Die

Zahlen und Thatsachen , welche uns der Redner zur Widerlegung einer

solchen Annahme ansührte , waren in der That konkludent genug . —

Eine eigentliche Debatte entspann sich über diesen Gegenstand der

Tagesordnung nicht . Für die oben mitgctheilten Resoluiionen erhob

sich nur eine Minderheit , für den von Prof . Dietzel eingebrachten

Gegenantrag aber nur der letztere Antragsteller selbst.

IV . — Konzessionirung der Eisenbahn - Prämien¬

anleihe der Berliner Diskontogesellschaft — bemerke ich

erläuternd , daß die Nichtannahme .des Antrag « des Referenten ihren

Grund darin Halle , daß es der Versammlung nicht opportun schien,

sich lediglich »uf die Wiederholung eines früheren Kongreßbeschlusses

zu beschränken , zumal eben dieser Beschluß , wie der Referent selbst be¬
kennen mußte , leider bisher keine Wirkung gehabt halte . Die Debatte
drehte sich im Wesentlichen um die von vr . A . Wolfs ( Stettin ) an¬
geregte Frage , ob cs gerathener sei, das Spiel in der Form von Prä¬
mienanleihen zu verurtheilen , oder sich nur gegen diePrivilegirung
der Unternehmer solcher Anleihen auszusprechen . Wie sehr auch das
Glücksspiel , in welcher Form immer , vom wirthschaftlichen Stand¬
punkte aus verurtheilt werden muß — eine ihm viel günstigere An¬
sicht wurde im Kongreß geäußert , aber von Löwe ( Calwe ) u . A .
energisch bekämpft — so war es allerdings fraglich , ob die auf einem
früheren Kongreß erhobene Forderung eines unbedingten Verbotes
jedes Glücksspieles nicht über das Ziel hinausschießt . Aber verwerflich
ohne Zweifel und verwerflich insbesondere in dem hier vorliegenden
Fall ist die staatsseitige Privilegirung einer Gelegenheit zum Glücks¬
spiel . Und dies ist der Gedanke , welchen der zum Beschluß erhobene
Antrag richtig formulirt .

Der am letzten Tage verhandelte fünfte Gegenstand der Tagesord¬
nung — Haltbarmachung industrieller rc . Unternehmer für Unfälle —

begegnete aus naheliegenden Gründen eben jetzt allseitigem Interesse .
Zwischen den Extremen , der römisch -rechtlichen Anschauung , welche die
Haftung nur als Strafe der Schuld betrachtet , also auch auf den
Fall der beweisbaren Schuld beschränkt , und der neuerdings oft erho¬
benen Forderung , daß die Haftung auf alle während des Betriebes
sich ereignenden Unfälle ausgedehnt werden müsse , gilt es , einen rich¬
tigen Mittelweg zu finden , der , wenigstens in den deutschen Gesetz¬
gebungen , noch keineswegs gefunden ist . Der Referent schilderte in
drastischer Weise , welche himmelschreienden Ungerechtigkeiten aus dem
Festhalten an der römisch -rechtlichen Anschauung hervorgehen . Mit
Recht suchte er die Tendenz der nothwendigen Gesetzgebungsreform in
der möglichsten Verhütung von Unfällen . Dann aber war seine For¬
derung begründet , daß der Unternehmer auch haftbar zu mache» sei
für Schäden durch höhere Gewalt , falls er nicht den Beweis zu er¬
bringe » vermöge , daß diese höhere Gewalt in gar keiner Beziehung
zum Betriebe gestanden . Noch weiter zu gehen , wie der Gegenantrag
des Prof . Dernburg wollte , würde in der oben angedeuteten Richtung
nicht wirksamer sein , aber der Entwicklung unserer Industrie und
unseres Verkehrslebens unübersteigliche Schranken entgegenstellen . Man
könnte auf den Gedanken kommen , daß , da die Erstreckung der Haft¬
pflicht auch auf Fälle der höheren Gewalt die Gründung und recht¬
mäßige Benützung von Unfallversicherungsanstalten zur Folge haben
werde , diese durch leichte Opfer zu erkaufende Sicherstellung des Unter¬
nehmers den letzteren nur noch sorgloser machen werde , als er es jetzt
ist , wo ein großer Unfall seinen Ruf und sein Vermögen möglicher
Weise ganz ruiniren kann . Aber eineStheils muß doch die Befürch¬
tung , daß unter Umständen auf eine viel höhere , als durch die Police
gedeckte Entschädigungssumme erkannt werden kann — das ganze In¬
teresse — auch den versicherungsnehmenden Unternehmer immer zur
größten Vorsicht nöthigen , und dann dürfen wir doch zur Ehre un¬
seres Zeitalters annehmen , daß nur höchst selten ein Unternehmer sich
finden werde , der in dem Gedanken , daß ja die Hinterbliebenen seiner
Arbeiter , im Falle diesen ein Unfall zustoße , materiell jedenfalls ge¬
sichert seien , sich völliger Sorglosigkeit hinzugeben vermöge .

Wenn die Gesetzgebung die durch die Kongreßbeschlüsse verzeichnete
Bahn bcschreitet — wozu wenigstens im Norddeutschen Bunde ge¬
gründete Aussicht vorhanden ist — , so werden derartige grauenvolle
Opfer , wie wir sie neuerdings in so erschreckendem Umfange haben
fallen sehen, gewiß seltener werden . —

Man wird mir nach dieser flüchtigen Umschau wohl zugeben , daß
auch die diesjährige Versammlung des Kongresses deutscher Volkswirthe
keineswegs so ausbeutearm gewesen ist, wie es scheint , wenn man nur
darauf Rücksicht nimmt , daß bei einigen Verhandlungsgegenständen
nicht ein bestimmter McinungSauSdruck gefunden ward , daß einige
andere halb oder ganz unerledigt blieben .

ll . ll . Schon , u verschiedenen Malen wurde in diesem Blatte die
jüngst zu Baden gefundene römische Inschrift be¬
sprochen , zuerst in Nr . 206 , wo sich eine total verkehrte Lesung befand ,
die aber in Nr . 209 unter Mitwirkung des Hrn . v. Bayer vollständig
berichtigt wurde , und hielten wir in Folge dessen unsere bereits abge¬
faßte Entgegnung für überflüssig , da sie , abgesehen von einigen Punk¬
ten in der Erklärung , im Wesentlichen mit der in Nr . 209 enthaltenen
Berichtigung übereinstimmte .

In der Beilage zu 213 wird nun
'

aber in einer Korrespondenz vom
Rhein diese letztere Mittheilung in Folge einer ältern , dem Hrn .
v. Bayer zugegangenen , angezweifelt , jedoch mit vollem Unrecht .

Hr . v. Bayer hatte nämlich , bevor er selbst in Baden war , dieselbe
mangelhafte Lesung der Inschrift auch uns geschickt , mit der Anfrage ,
ob wir nicht eine Erklärung derselben versuchen wollten . Es ergab
sich nun aber beim ersten Blick, daß die dem Hrn . v. Bayer von Ba¬
den aus überschickte Lesung vollständig unrichtig sein müsse . Zudem
war im „ Badener Badeblatt " eine Erklärung zu lesen gewesen , die an
Absurdität nichts zu wünschen übrig ließ . Wir unsererseits begaben
uns alsbald , nachdem Hr . v. Bayer die Freundlichkeit gehabt hatte ,
uns vom Funde zu benachrichtigen , behufs Konstatirung der Lesung
nach Baden , wo wir die Inschrift auf ' s genaueste abschrieben und der
archäologischen Zeitung in Berlin übersandten . Die Inschrift ist zwar
vom Wasser etwas abgewaschen , aber durchaus klar , und ist es total
unbegreiflich , wie so viele verunglückte Lesungen derselben veröffentlicht
werden konnten . — Die Grabschrift steht auf einer oblongen rothen
SanLsteinplatte und ist dieselbe ohne jeden Bruch erhalten , wie auch
kein einziger Buchstabe ausgefallen ist , wodurch alle Bedenken in der
Beilage zu 213 von selbst gelöst werden .

Die Inschrift lautet nämlich so :

V^L ' 6^ 810 - kATKI
V4V . ^VSV81V4VI
b'IVIO - tz - VAV - I>ÜV80
VIV08 - 81LI L3? - VONbl
STIO^bl - 601V61 - bl 0.

Die höchst einfache Erklärung ist also die : Valeria Lssto xutri ,
Valeria Auxustali Llio — tzuintus Valerius kruso vivus sibi st
Oomestieae eongugi erigenäum euravit .

Wir haben also einen Denkstein eines Familiengrabes von Mitglie¬
dern aus der Zeus der Valerier vor uns , deren Jedes außer seiner»
Familiennamen noch ein oognawen hat , wie allenthalben .

Würde dasselbe fehlen , wie sollten dann die verschiedenen Valerier
unterschieden werden ?

Vollständig unerklärlich ist es daher , wie man da« voguomsu A.U -
Zustalls als Würdenamen auffassen konnte , wie in Nr . 209 geschehen
ist . Fast eben so unerklärlich ist aber , wie man ebenda den durch
seine Stellung offenkundigen Frauennamen vomssties , als Adjektiv
anzusehen versuchen und nun mit einer „ehelichen HauSfrawen " ver¬
gleichen konnte ! !

Was das ooxuomen llastus betrifft , so glaubt man allerdings
Ousius , resp . 6A .8I0 lesen zu müssen , waS wir aber für weniger
richtig halten , da erstens die cognomlna seltener auf ins enden , wie
dagegen die Gentilnamen immer , und außerdem auch die 1 der zwei¬
ten und vierten Zeile so weit abgewaschen sind , daß man nur noch I sieht .

Da übrigens xeutilia öfters für vognomiuL fungiren , so wollen wir
die Möglichkeit eines coguomeu ' s Ossius durchaus nicht bestreiten .

Was die Schlußsiglen bl 6 betrifft , so find dieselben besonders deut¬
lich und ist das bl durchaus keine Ligatur mit b '

, wie auf dem ganzen
Stein überhaupt keine Buchstabenverbindungen Vorkommen .

Von kseit oder kavisuäum euravit kann mithin keine Rede sein .
Sowohl vor bl wie nach 0 stehen besonders deutliche dreieckige

Punkte ; zwischen beiden Buchstaben scheint aber ebenfalls ein solcher
gestanden zu sein , der jedoch wie mehrere Punkte der Zuschrift durch
das Wasser fast ganz abgewaschen ist.

Verantwortlicher Redakteur : vr . I . Herrn . Kroenlcin .

Marktpreise der vergangenen Woche (mitgetheilt vom Statistischen Bureau) .

Marktorte .

100 Pfund . 1 Pfund .

Eier

01

kcütS

.
Klafter .

Weizen

.

Kernen

.

!
Roggen

.

Gerste

.

>

Hafer

.

^

Welschkorn

.

Erbsen

.

^
Stroh

.

Heu

.
Rüböl

.

Weizenniehl

.

lhemneggoR

.

Weizenbrod

.

Roqgenbrod

.
j

Rindfleisch

.

-

Schmalfleisch

.

!
- hcsielfeniewhcS

Butter

.

^

Holz

,
Buchen

.

*
Fichten

.

fl . tr . fl . kr . fl- kr . fl- kr. fl. kr. fl- kr. fl. tr . fl- kr. fl - kr. fl- kr. fl. kr. kr. kr. kr. kr . kr. kr. kr . kr. fl. kr.
Constanz . . . . 5 13 5 35 — 4 3 38 — — i 36 1 12 8 12 — 8 SV- 5V , 4V. 18 18 35 t7Vs 20 30
Ueberliugcn . . . - — 5 22 4 32 3 30 3 40 — — * 24 — 48 1 30 — — 5 4 5 4 17 17 30 20 17
Villingen . . . — 8 7 4 48 — — 4 14 __ — — — — — — — 5 — 5V- — 19 13 29 l6 ._
Waldshut . . . — — 6 — — — - — 4 12 — - "4 — — 48 1 30 — - 7 5 4V - 3V. ' 1b 16 31 18 18
Lörrach . . . . — - — — — — - — — — — - * 23 1 — 1 6 — — ? v , — 7V, 18 17 30 20 20
Müllheim . . . 6 12 - - 3 30 3 48 3 42 — — - - * 3 20 1 — 1 20 — . 6 — 4V . — 18 18 29 16 18
Freiburg . . . . 5 48 — — 4 15 — — 4 40 — — — ' 3 20 1 — 1 24 - - SV- 4V- 6 4 18 18 29 18 16 15
Etlenheun . . . 6 — - — — 4 9 — — — — — - * 20 — 54 1 30 — — 4 3 ' / - 4 3V, ' 15 17 27 14 22
Osscnburg . . . 6 6 - — 4 15 5 — 4 — — — 6 31 * 27 1 12 2 12 — 7 4 4V, 3 -/ , 18 18 27 20 18 30
Baden . . . . - - - — — — - — 5 12 — — — — *3 — 1 6 1 48 — — 8 7 6 3V. 20 -/ , 19 30 20 24
Rastatt . . . . — — — - — — — — — — - — _ — * 17 — — — — — — 3V« 3V- 4 ' 16 18 29 20 22 18
Karlsruhe . . . - 6 6 " 3 — 1 12 1 24 — — 5 °/ .o 4V - 20 18 32 20 22 30
Durlach . . . . — — 5 52 — — — — 4 5 — — - * 18 1 — 1 45 — — 5V, 4 4V, 3Vz 19 17 29 20 22
Pforzheim . . . — — — — — 5 14 3 56 — 7 14 «2 12 _ — 1 — — - 5 4 5 3V- 19 17 32 16 23
Bruchsal . . . — — b 56 - — — — — — — - - »4 — _ ,_ — — — - 7V . 5 7Va 3 19 17 31 20
Mannheim . . . — — — — — — — - — — — — — — — — — - — — —
Heidelberg . . . - — — — — — - - — — - — — — *3 40 — 36 1 27 — — 4 ' / . ° 4 4V . 3V° 20 18 33 16 20 —
Mosbach . . . - - _ _ — — — — — — _ — _ — — - . — — - — — — — —
Werthcim . . . 5 57 5 33 4 40 5 6 4 7 — 4 32 — — — - - - - 3' /.. — — 17 16 28 16 17 —

Mannheim 12 . Sept . 6 1b 4 44 5 8 s 38 _ _ 24 52 _
Mainz . 9. „ 6 8 4 41 4 53 4 18 — — _ _ — — 24 - — — — _ _
Frankfurt 13 . . 5 4 35 — — 4 22 — — — — _ . _ - — — 24 15 — — — _ — — _
Würzburg — . , - - - — — — — - — — — — — — — - — — — — — — — — — — _
Stuttgart 13 . . 6 Ä 6 6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — _ — — — _
München 11 . . 5 3b — 4 17 5 2 4 16 — - — — — — — — — — 26 30 — — _ — — — —
Schaffhausen ? . „ — — 5 58 4 12 3 51 3 51 — — — ' 1 24 — 56 1 52 - - 5 ' / . 4 5 3V- 16V. tSV . 28 17V . 18 4L
Basel . . . ? V- SV. 5V. IV . 18 19 33 18V .
Straßburg 10 . „ 6 35 4 43 5 4 4 38 5 4V , 4V. 4 r 19V . tSV . 29 — —

Berlin. 10. Sept. : Roggen 4 fl. 35 kr. - RübSl 22 fl. 18 kr.



Bürgerliche Rechtspflege.
Ladungsverfügunge ».

C.812. Nr . 6764 . Bonndorf .
I . S .

der Gemeinde WcUmdingen
gegen

Alois Maier , Fischer von Weizen,
Vertragsauflösung betr. ,

haben die Berireler der Klägerin dahier vorgetragen :
Am 2 . Mai 1865 habe die Gemeinde Wellendingen

das Fischwasser im Ehren - und Giindlingerbach an
den Beklagten sür die Zeit vom 2. Mai 1865 bis da¬
hin 1871 gegen einen jährlichen Pachlschilling von
15 fl ., zahlbar jeweils auf Martini , verpachtet; hiebei
sei bedungen worden , daß der Pächter zur Sicherheit
der Gemeinde einen Bürgen quo Sclbltschuldner zu
stellen habe. Dieser Bedingung sei der Beklagte bis¬
her nicht nachgekommen , auch mit Bezahlung deS an
Martini v. I fällig gewesenen PachtschillingS im
Rückstände geblieben . Sie haben deßhalb gebeten , den
Vertrag sür aufgelöst zu erklären, und den Beklagten
in die Kosten zu Verfällen .

Zur Verhandlung über diese Klage wird Tag¬
fahrt auf

Dienstag den 5. k. M , Vorm . 8 Uhr ,
angcordnet , wozu der unstet umherziehmde Beklagte
mit dem Bedrohen anher vorgcladen wird , daß im
Falle seines Ausbleibens die Lhalsachen der Klage sür
zugcstanden angenommen , alle Einreden dagegen für
versäumt erklärt und unter seiner Verfüllung in die
Kosten nach dem Klagbegehren cikannt würde.

Zugleich wird dem Beklagten aufgegeben, längstens
bis zur Tagsahrl einen dahier wohnenden Gewalthaber
aufzustcll. n , wldrigenS alle weitern Verfügungen und
Erkenntnisse mit der gleichen Wirkung , wie wenn sie
ibm eidssnel wären , am SitzunzSorlc des Gerichts an¬
geschlagen würden .

Bonndorf , den 6. September 1869.
Großh . bad. Amtsgericht.
Seidenspinner .

E .780. Nr . 7186 . Staufen .
I . S .

Berthold Nunnenmacher , Kondi¬
tor von Staufen ,

gegen
I . F . Stutz von da,

Forderung und Arrest betr.
Der Kläger hat unterm Heutigen Klage auf Rück¬

zahlung einer Darlehens im Betrag von 200 fl . , nebst
5 » o Z,ns vom 2. Februar 1869 , gegen den Beklagten
erhoben und , da dieser, wie bescheinigt , flüchtig ist und
kern liegcnschaflliches Vermögen besitzt, SlcherheilSarresl
auf eine Anzahl Fahrnisse der Gemeinschaft erwirkt.
Hievon erhält der Beklagte mit dem Ansitzen Nach¬
richt , daß Tagsuhrt zur mündlichen Verhandlung über
die Klage und das Arrestgesuch aus

Samstag den 23 . Oktober d. Z . ,
Vormittags 8 Uhr ,

angeordnet ist, und hiezu beide Theile mit der Aufsor -
' derung vorgeladen werden, sich zum Beweise ihrer Be¬

hauptungen vorzubereiten und die ihnen zu Gebot
stehenden Urkunden mitzubringen . Zn obiger Tag¬
fahr ! hat zugleich der Kläger den Arrest durch vollstän¬
dige Bescheinigung seines Anspruches und des Grun¬
de , zur Anlegung des Arrestes zu rechtfertigen, widri¬
gen, derselbe wieder aufgehoben würde. Der Be¬
klagte erhält- die Auslage , sich auf die Arrestklage ver¬
nehmen zu lasten und seine Einreden gegen die Recht -
Mäßigkeit des Arrestes und in der Hauptsache vorzu-
tragcn , widrigens die vom Kläger vorgctragenen That -
sachen als zug .standen angenommen , der Beklagte
mit seinen etwaigen Einreden gegen die Rechlmäßigkcit
des Arrestes und in der Hauptsache ausgeschlossen , der
angelegte Arrest für stalihasl und fortdauernd erklärt ,
und in der Hauptsache nach dem Klagbegehrcn erkannt
würde, soweit dasselbe in Rechten begründet ist.

Zugleich wird dem Beklagten aufgegrben , einen am
Olle des Gerichts wohnenden Gewalthaber aufzustel¬
len , widrigenfalls alle weiteren Verfügungen und Er¬
kenntnisse mit der gleichen Wirkung . wie wenn sie dem
Beklagten eröffnet wären , an dem SitzunzSorlc des
Gerichts werden angeschlagen werden.

Staufen , den 10. September 1869.
Großh . bad. Amtsgericht,

v. Zagcman n.
« .815. Nr . 8356. Baden .

In Sachen
Maler Karl Fa der in Baden

gegen
Krau Helene v . Tahy aus Ungarn ,
z. Zt . an unbekannten Orten abwesend ,
wegen Forderung von 20 fl . 8 kr.
nebst Zinsen zu 5 Prozent vom 3 . Ja¬
nuar 1869 , herrührend aus Werkver-
dlng vom Jahr 1868,

ergeht auf Ansuchen des klagenden Theils"
Beschluß .

Bedingter Zahlungsbefehl :
Dem beklagten Thei» wird ausgegeben , binnen

14 Tagen entweder dm klagenden Th - il durch Zah¬
lung der im Betreff bezeichneten Forderung zu befriedi¬
gen . oder zu erklärt» , daß er die gerichtliche Verhand¬
lung der Sache vertange , widrigenfalls die Fordciung
aus A »: uien des klagenden Theils sür zugestandcn er¬
klärt würde. „ . .

Das Verlangen gerichtlicher Verhandlung kann in¬
nerhalb der gegebene » Frist mündlich oder schriftlich bei
Gericht erklärt werden.

Dies wird der an unbekannten Orten abwesenden
Beklagten mit der Auflage eröffnet , binnen 14 Tagen
einen am Sitze des Gerichts wohnenden Gewalthaber
auszusteUen , widrigenfalls alle weiteren Verfügungen
und Erkenntnisse mit der gleichen Wirkung , wie wenn
sie ihr e>Lssner oder behändigl wären , am Sitzungsortc
ocS Gericht« angeschlagenwürden.

Baden, den 11 . September 1v69.
Großh . bad . AuilSgcricht.

H. D i e tz.
Qrffeutliche Aufforderungen .

L.793 . stkr - 4356. Schönau .
^ In Sachen

der Gemeinde Wieocii- Neßlerhäuser
gegen

unbekannte Berechtigte,
Eigenlhnm betr.

Die Ortsgemeindc Wieden- .Neßlerhäuscr besitzt seit
unsüroenkticher Zeit ohne Erwerdäfti - l und ohne Ein¬
trag zum Grundbuch nachstehende Llege .nichafleii :

1 ) 5 Morgen Waidsetd und Oedung im Sättel «,
neben Hülibacherbann und Reßlerraingewann ;

2) 33 Morgen Waidsclo und Oedung rn dem Vir -
chenbühl, netzen LLllentzacherbannund Rultner -
dalUL ;

3) 13 Moiyen 3 Viertel 63 Rulhen Waidfeld in - er

Schweine, neben Schwernewald und Mitteleck¬
gewann ;

4) 24 Morgen Waidfeld und Oedung in der Mittel¬
eck, neben Schweinegewann und Höttbacherbann;

5) 1 Morgen Waidfeld in der Wasserbütten . neben
Gememdewald und Muggenbrunnerbann -

Auf Antrag der Vertreter dieser Gemeinde werden
alle Jene , welche an diese Grundstücke nicht eingetra¬
gene dingliche Rechte , lehenrechtliche oder fideikommissa¬
rische Ansprüche zu haben glauben , aufgefordert, die¬
selben

binnen zwei Monaten
dahier geltend zu machen , widrigen« dieselbm der
Orisgemeinde Wieden- Neßlerhäuser gegenüber sür er¬
loschen erklärt werden.

Schönau , den 11 . September 1869 .
Großh . bad. Amtsgericht.

W e i s s e r .
Keim .

C .787 . Nr . 13,679. Müllheim . Nachdem zu¬
folge der in der diesseitigen Aufforderung vom 30.
Juni d. I . , Nr . 10,774, ausgeschriebenen Liegenschaft
keinerlei Ansprüche erhoben wurden , so werden die letz¬
teren dem neuen Erwerber , Müller Wilhelm Heitz
von Bellingen , gegenüber für erloschen erklärt .

Müllhcim , den 10. September 1869.
Großh . bad . Amtsgericht.

H . K o h l u n t.
C.813 . Nr . 7135 . Waldkirch . Da in Sachen

der GemeindeKvllnau gegen unbekannte Dritte , Eigen¬
thum beir. , auf die diesseitige Aufforderung vom 26.
Juli l. J „ Nr . 6137 , keine dinglichen Rechte , lehen-
rechtliche oder fideikommissarische Ansprüche innerhalb
der anberaumlen Frist erhoben worden sind , so werden
solche andurch der Gemeinde Kollnau gegenüber für er¬
loschen erklärt.

Waldkirch, de» 13. September 1869.
Großh . bad . Amtsgericht.

H e l m l e.
E .805. Nr . 10.452. Lahr . Da innerhalb der in

der diesseitigen Verfügung vom 3 . Juli d. I . , Nr .
7829 , gesetzten Frist an die darin bezeichneten Liegen¬
schaften keinerlei Rechte geltend gemacht wurden , so
werden dieselben den Erben der Landolin Althauser
Ehefrau , Maria Anna, geb. Geiger , von Sulz ge¬
genüber für erloschen erklärt.

Lahr, den 13 . September 1869.
Großb . bad . Amtsgericht,

v . Gcmmingen .
C.803. Nr . 5565 . Wertheim . Nachdem aus

die diesseitige Aufforderung vom 9. Juli d. I . , Nr .
432l , in der darin bezeichneten Frist an der dort ge¬
nannten Liegenschaft weoer dingliche Rechte , noch lehen -
rechtliche oder stdeikommissarische Ansprüche geltend
gemacht wurden , so werden solche dem jetzigen Besitzer ,
nämlich demGemeindcbürgcr Peter Michael Rückerl
von Waldenhaujen , gegenüber für erloschen erklärt .

Wertheün, den 11 . September 1369.
Großh . bad . Amtsgericht.

K r a s f t.
Ganten .

C .820. Nr . 10,242 . Breisach . Gegen Heinrich
Wyhlcr von Jechtingen haben wir Gant erkannt
und zum Richligstcllungs- und Vorzugsversahren Tag -

Montag den 11 . Oktober d. I . ,
früh 8 Uhr ,

angeordnet , wobei alle Diejenigen, welche aus was
immer für einem Grund Ansprüche an die Gant -
majse machen wollen , solche bei Vermeidung des Aus¬
schlusses von der Gant , persönlich oder durch gehörig
Bevollmächtigte, schriftlich oder mündlich airzumelden,
und unter gleichzeitiger Vorlage der BeweiSurkunderi
oder Antretung des Beweises mit andern Beweismit¬
teln ihre etwaigen Vorzugs - oder Unterpfairdsrcchtc
zu bezeichnen haben.

Damit verbindet man die Anzeige , daß bei dieser
Tagsahrt ein Massepflegerund Gläubigerausschuß er¬
nannt , Borg - und Nachlaßvergleiche versucht werden,
mit dem Beisatze , daß in Bezug auf Bvrgvergleiche
und Ernennung des Masscpflegcrs und Gläubigeraus -
schusseS die Nichterscheinenden als der Mehrheit der
Erschienenen bcilretend angesehen werden.

De» im Auslande wohnenden Gläubigern wird auf¬
gegeben , spätestens bis zur Liquidation« tagsahrt einen
dahier wohnenden Gewalthaber zum Empfang aller
Einhändigungen , welche nach den Gesetzen an die Par¬
tei selbst zu geschehen haben , anher namhaft zu machen ,
indem sonst alle weiteren Beifügungen und Erkennt¬
nisse mit derselben Wirkung, wie wenn sie der Parlhie
eröffnet wären, an dem Sitzunzsorte des Gerichts an¬
geschlagen , bezw. den im Auslande wohnenden Gläu¬
bigern , deren Aufenthaltsort bekannt ist, durch die Post
zugesendel werden sollen .

Breisach , den 11 . September 1869.
Großh . bad. Amtsgericht.

M o r S.
C.804. Nr . 10,546. Schwetzingen . Gegen

den Bürger und Landwirlh Gg . Hrch . Spickerl von
Neckarau haben wir Gant erkannt , und e« wird nun¬
mehr zum Richtigstcllungs- und Borzugsverfahren
Tagfahrt anberanmt aus

Dienstag den 5. Oktober d . I . ,
Vorm . 9 Uhr .

Es werden alle Diejenigen, welche ans was immer
für einem Grunde Ansprüche an die Ganlmasse machen
wollen, aufgesordert, solche in der angesetzten Tagfahrt ,
bei Vermeidung des Ausschlusses von der Garn , per¬
sönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte, schriftlich
»der mündlich anzumelden und zugleich ihre etwaigen
Vorzugs- oder Umerpfandsrechle zu bezeichnen , sowie
ihre BeweiSurkunden vorzulegen ober den Beweis durch
andere Beweismittel anzutreien .

In derselben Tagfahrt wird ein Mastepflegcr und
ein Gläubigerausschuß ernannt , und ein Borg - oder
Nachlaßvergleich versucht werden , und cs werden in
Bezug aus Borgvergteichc und Ernennung des Masse-
pflcgers und GtändigerausschusteSdie Richterschcinen-
dcn als der Mehrheit der Erschienenen bcilretend ange¬
sehen werden.

Die im Auslande wohnenden Gläubiger haben läng¬
stens dis zu jener Tagsahrl einen dahier wohnenden
Gewalthaber sür den Empfang aller Einhändigungen
zu bestellen , welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen , widrigenfalls alle weiteren Verfügun¬
gen und Erkenntnisse mit der gleichen Wirkung, wie
wenn sie der Partei eröffnet waren, nur an dem Si -
tzungSorte des Gerichts angeschlagen , beziehungsweise
denjenigen im Anslande wohnenden Gläubigern , deren
AusemhallSorr bekannt ist , durch die Post zugescndet
würden.

Schwetzingen, den 3. September 1869.
Großh. bad . Amtsgericht.

Diez .
Minnig .

vruik »» - Verlag - er G, vra

C.786. Nr . 10,821. Emmendingen . Me
Diejenigen , welche ihre Ansprüche an die Ganttnastc
des Schustermeisters Wilhelm Sattler von Ernmen-
dingen nicht »» gemeldethaben, werden von dieser aus¬
geschlossen. V . R . W.

Emmendingen , den 3. September 1869.
Großh . bad . Amtsgericht.

N an .
C.807 . Nr . 17,881 . Walds Hut .

Die Gant gegen die Ehefrau des Jo¬
hann Saurer , Maria Josefa , geb .
Lüb er , von hier betr.

Versäum ungsErkenntniß .
Alle diejenigen Gläubiger , welche bis zur heutigen

LiquidationSlagfahrt ihre Ansprüche an die Masse nicht
angemeldet haben, weben hiermit von derselben ausge¬
schlossen.

Waldshut , den 7. September 1869.
Großh . bad . Amtsgericht.

H o f m a n n.
E .767. Karlsruhe . 1) Alle Diejenigen , welche

in der Gant deS BäckermeistersAdalbert Maisch von
hier bis heute ihre Forderungen nicht angemeldet ha¬
ben , werden andurch von der vorhandenen Maste aus¬
geschlossen.

2) Die Ehefrau deS GantmannS wird für berechtigt
erklärt , ihr Vermögen von demjenigen ihres Eheman¬
nes abzusondcrn.

V . R . W.
Karlsruhe , den 31. August 1869.

Großh . bad . Amtsgericht.
Eisen .

W. Frank .
C.769 . Nr . 13,058 . Osfenburg . In der Gant

de« Josef Leitermann , Josef' s Sohn , von Fessen¬
bach werden alle Diejenigen , welche in der Schulden-
richtigstcllimgs-Tagfahri ihre Forderungen nicht ange-
melvet haben , damit von der vorhandenen Maste aus¬
geschlossen.

Offenburg, dm 7. September 1869 .
Großh . bad . Amtsgericht.

W e i z e l.
F . A. Kunz , A . j.

VermogeuSabsondermig .
E.80Z. Nr . 2157 . Mannheim . I . S . der

Ehefrau des Michael Weingärtner , Anna Mar¬
garetha , geb . Kaufmann , von Schriesheim , Kl. ,
gegen ihren Ehemann , Bell . , Vermögensabsonderung
betr. , werden die Thalsachen der Klage sür zugeslanden
angenommen, und wird der Beklagte mit seinen etwai¬
gen Einreden sür ausgeschlossen erklärt , in der Sache
selbst aber zu Recht erkannt : die Klägerin sei berech¬
tigt , ihr Vermögen von dem ihres Ehemannes abzu¬
sondern und in eigene Verwaltung zu nehmen , und
habe der Beklagte die Kosten des Verfahrens zu tra¬
gen . V. R . W . Dies wird dem Beklagten hiermit
bekannt gemacht .

Mannheim , den 1 . September 1869.
Großh . Kreis - und Hofgericht, Civilkammer .

S t e m p f.
Weber .

TntmnnLigung .
C.776. Nr . 20 .958 . Freiburg . Durch Erkmnt -

niß vom 24 . v . Mts . wurde dem Karl Keller von
Frciburg wegen Gemülhsschwäche die eigene Verwal¬
tung fernes Vermögens entzogen . Freiburg , den 10.
September 1869 . Großh . bad . Amtsgericht. D i ctz .

Aufhebung einer Verbeiständung .
C.819 . Nr . 7215 . Staüfen . Die durch Er -

kenntniß des Großh . Bezirksamts Breisach vom 29.
Dezember 1857 , Nr . 23 , verfügte Verbeiständung der
Maria Anna Weiß mann von Oberrimfingcn , nun¬
mehrigen Ehefrau des Taglöhners Tobias Gulmanrr
von Ober - Ambringen , wird aufgehoben.

V. R . W.
So geschehen Staufen den 11 . September 1869.

Großh . bad . Amtsgericht,
v. Iagemann .
Erbeinweisnugeu .

C.790 . Nr . 7180 . Staufen . Landwirth Seba¬
stian Isch ec von Bremgarten hat um Einweisung
in Besitz und Gewähr der Verlassenschaft seiner ver¬
storbenen Mutter Maria Grathwol , ledig , von
Bremgarten nachgesucht .

Diesem Gesuch wird stattgegeben werden, wenn nicht
innerhalb 6 Wochen

Einsprache dagegen erhoben wird.
Staufen , den 10. September 1869 .

Großh . bad . Amtsgericht,
v. Jagcmann .

C.788. Nr . 8300 . Baden . Luise , geb . Tschann ,
Willwe des Landwirth » Martin Müller von Sand¬
weier, wird gemäß L .R . S . 770 in Besitz und Gewähr
der Berlastenschast ihres -j- Ehemannes eingewiesen .

Baden , den 10 . September 1869.
Großh . bad . Amtsgericht.

L. D i e tz.
C.80L. Nr . 5566 . Wertheim . Nachdem auf

die diesseitige Aufforderung vom 9. Juli d. I . , Nr .
4328 , in der dort bezeichneten Frist keine Einsprachen
erhoben wurden , so wird nunmehr die Dorothea Hil¬
pert von Reicholzhcim, z . Zl . hier, in Besitz und Ge¬
währ de« Nachlaßes ihrer -j- Mutter , der Franz Josef
Berderich Wtb . , Regina , geb. Dorbath , von Dör -
lesberg, eingewiesen .

Wertheim, den 11 . September 1869.
Großh . bad. Amtsgericht.

K r a s f t .
« rbvorlavuugru .

C.798 . Krauthcim . Josef Rupp von Astam-
stadt , unehelicherSohn der ledig verstorbenen Cäcilie
Rupp von dort , ist zur Erbschaft seiner Mutter be¬
rufen , und wird mit dem Ansügen öffentlich aufgefor¬
dert, seinen ihm gesetzlich zustehenden Erdtheil

innerhalb drei Monaten
in Empfang zu nehmen , widrigenfalls solcher Demje¬
nigen zugeiherlt werden wird , welchem derselbe nach
dem Testament der Eblasflrin vermacht worden ist.

Krautheim , den 12 . September 1869.
Der Großh . Notar
I . M e r r n e r.

C.734 . Heidelberg . Landwirth Jakob Quast
von Heidelberg ist an dem Nachlasse seiner daselbst ver¬
storbenen Schwester, Färber Joh . Phil . Keller Witt -
we, Kath . Elis . , geb . Quast , von da, erbberechtigt .
Derselbe ist vor Jahren nach Amerika »uSgewandcrt
und sein Aufenthaltsort nicht bekannt, er wird daher
aufgesordert,

binnen drei Monaten
zu dm Erbtheilungsverhandlungen zu erscheinen , mit
dem Bedeuten , daß wenn er nicht erschiene , die Erb¬
schaft Denen werde zugetheilt werden , welchen sie zu -
t . . . . — > > 1,

Hofhuchdrvirerri ,

käme , wenn der Borgeladene zur Zpt deS ErbanfallS
nicht mehr am Leben gewesen wäre.

Heidelberg, dm 10. September 1869.
Notar G . F . Sa ch «.

E.800 . Heidelberg . August Treutle au»
DiedelSheim hat ein Recht auf die geringe Verlastm -
schaft seiner ebne Hinterlassung erbfähiger Verwand¬
ten verstorbenenMutter Elise Treutle . Ehefrau von
Tüncher Johann Günauer hier. Derselbe ist an
unbekanntem Aufenthaltsorte abwesend und wird da¬
her aufgefordert, i

binnen 3 Monaten
seine Ansprücheum so gewisser geltend zu machen , al»
im Falle seines Nichterscheinens die Erbschaft Denen
zugetheilt werden würde, welchen sie zukämc, wenn der
Vorgeladenc zur Zeit des Erbanfalls nicht mehr am
Leben gewesen wäre.

Heidelberg, den 13 September 1869.
Notar G. F . Sachs .

E .775 . Ncckarbischofshcirn . Derschonlänyst
nach Amerika auSgewanderlc Johann Stumpf rÄi
Waibfiadt , dessen Aufenthaltsort nicht bekannt ifV
wird hiermit mit Frist von

drei Monaten
zn den TheilrmgSverhandlungen seines verlebten Bru¬
ders, des Zeugwcbers Karl L>tumps von Waibstadt
unter dem Bedeuten vcrgcladen . daß in seinem AuS-
bleibrmgsfalle die Erbschaft Denjenigen wird zugetheilt
werden, welchen sie zukämc , wenn er , der Vorgeladene,
zur Zeit des ErbansallS gar nicht mehr am Leben ge¬
wesen wäre.

Neckarbischossheim , den 27. August 1869.
Großh . Gerichtsnotar

Meyer .
C.795. Nr . 240. Großh . Amtsgericht Sinsheim .

Eschelbach.
«) Franz Bender , Wagner , geboren am 13.

Februar 1814 , vor mehreren Jahren nach Ame¬
rika auSgewandert , und

d ) Jakob Schüßler , lediger Schuhmacher , ge- -
borcn den 10. März 1843 , zur Zeit in der
Fremde, Beide von Eschelbach ,

deren gegenwärtiger Aufenthalt unbekannt , werden
hiermit aufgefordert, sich

binnen drei Monaten
zur Geltendmachung ihrer Rechte auf die ihnen auf
Ableben des Johann Rudolf Bender , Nagel -
schmicd , ledig und volljährig von Eschelbach ,

-f den
4. Juni 1869 , eröffneten Erbschaft dahier zu melden,
widrigenfalls ihre Erbgebühr Denjenigen zugelheUr
würde, welchen sie zukäme, wenn die Voigeladenen zur
Zeit des Erbanfalles nicht mehr am Leben gewesen
wären.

Sinsheim , den 4 . September 1869.
Großh . Notar

Stein .
C.799 . Wertheim . Abraham Stern von Kü-

nigheim, welcher vor 20 Jahren nach Amerika ausge-
wandert ist , ist zur Erbschaft seiner Tante , der Löw
DarmstädterWittwe , Fanny , geborne Brückh -eimer ,
aus Neustadt, wohnhaft gewesen in Külshcim , berufen.

Da dessen Aufenthaltsort unbekannt ist , so wird
derselbe hiermit «» 'gefordert, sich zur Empfangnahme
seines Etbantheils mit Frist von

drei Monaten
dahier zu melden , widrigenfalls die Erbschaft Denen
zugetheilt würde, welchen sie zukäme, wenn der Vorge¬ladene zur Zeit des Erbanfalls nicht mehr am Leben
gewesen wäre.

Wertheim , den 6. September 1869.
Großh . Notar

A . Brunner .

Handeldregister - Errttrirge .
E .764 . Nr. 10,310 . Lahr . Zu O .Z . 23 wurde

heule in das Gesellschaftsregistereingetragen der Ehe-
vcrlrag des Kaufmanns Friedrich Burkhardt von
Lahr mir Dorothea Liselte Meurer von da vom 27.
August 1869 , wornach jeder Tlxil 100 fl. in die Ge-
me -nschafr einwirft , alles übrige Vermögen aber ver-
lleaenschafteterklärt wird.

Lahr, den 7. September 1869.
Großb . bad . Amtsgericht,

v. Ge mm in gen .
C.763. Mannheim . In das Handelsregisterwurde eingetragen :

O .Z . 215 des Ges.Reg.
Die unter den Kauflemcn Bernhard S « » lig und

David Leoni dahier bestandene Handelsgesellschaft
. Seelig u . Leoni " ist seit dem 1 . August l. I . auf¬
gelöst ; die Liquidation wird von den beiden bisherigen
Theilhabern besorgt .

O .Z . 587 des Kirm.Reg.
Firma : . Karl Leoni " dahier. Inhaber ist der

dahier wohnhafte Kaufmann Karl David Leoni von
Mainz . Derselbe ist vermählt mit Therese , geb . I - i-
d « lS ; Art . 1 de» deßfallsigen EheverlragS lautet :
. Beide künftige Ehegatten unterwerfen sich zwar im
Allgemeinen dem Rechtsverhältnisseder gesetzlichen Gü¬
tergemeinschaft. sowie diese in dem Civilgesetzbuch der
Provinz Rheinhessen, Code Napoleon , ausgestellt ist.
Jedoch soll diese gesetzt che Gütergemeinschaft auf die
Errungenschaft der abzuschließenden Ehe beschränkt sein .

O .Z . 583 de» Firm .Reg.
Firma Bernhard Seclig mit Inhaber gleichenNamen».
Mannheim , den 31 . August 1869.

Großh . bad . Amtsgericht.
Ullrich .

Verweisungsbeschluß .
C.821. Nr . 9949. Konstanz . I . U. S . gegenBernhard Keller von Wiechs wegen Körperverletzungund Diebstahl wurde durch Verweisungsbeschluß vom

Heutigen ausgesprochen, daß der Angeklagte auf Grund
der 8Z232 Ztsf. 3 (vrgl. 225 Z,ff . 5) , 376 , 377-,480 , 170 ff. St .G .B . « egen vorsätzlicher , im Affektverübter Körperverletzung des Ludwig Edle von All-
mcndShofen und wegen gemeinen Diebstahls , im Be¬
trage von 74 fl. 20 kr. , zum Nachchcil der Maria
Agatha Rapp , geschiedenen Ehefrau de- Karl KLch
von Schwarzhalden , in Anklagestand zu versetzen und
gemäß 8 26 I 17 G .V.G . und 8 295 St .P .O. zur
Aburtheilung an das Großh . Kreisgericht Villingcn,als Slrafkamrner -Abtheilung des Großh . Kreis - und
Hofgerichis Konstanz zu verweilen sei .

Die» wird dem flüchtigen Angeklagten hiermit be¬
kannt gemacht .

Konstanz, dm 11 . September 1869.
Großh . Kreis - und Hofgcricht, Raths - und

Anklagckammer.
Prestrnari .

bcharpff .
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